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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Après l'acceptation par le Conseil des Etats du Protocole additionnel à la Charte
européenne de l'autonomie locale lors de la session d'hiver 2016, le Conseil National
s'est emparé de cet objet proposé par le Conseil Fédéral. La députée Claudia Friedl (ps,
SG), parlant au nom de la commission de politique extérieure CPE, développe les
mêmes arguments mobilisés au sein de la chambre haute par les partisans de la
ratification, à savoir que ce protocole additionnel aurait plus un impact sur la politique
extérieure plutôt que sur la politique intérieure, du fait des pratiques déjà en œuvre
dans les communes suisses. Claude Béglé (pdc, VD) précise que le Conseil fédéral
n'avait pas fait de la ratification de ce protocole additionnel une priorité, mais qu'il est
revenu dessus après qu'une motion (14.3674) déposée par Thomas Minder
(indèpendant, SH) demande à celui-ci de le signer. Yves Nidegger (udc, GE) quant à lui
considère que la ratification de ce protocole pourrait conduire à terme à inclure les
personnes étrangères au corps électoral au niveau communal. Simonetta Sommaruga
rappelle quant à elle le soutien de l'Union des Villes Suisses, de l'Association des
Communes Suisses ainsi que d'une majorité des cantons par le biais du Conseil des
Etats. En outre, et conformément à l'article 54 de la Constitution fédérale, la
Confédération est tenue de promouvoir la démocratie directe dans le cadre de sa
politique extérieure. La ratification de ce protocole additionnel à la Charte européenne
de l'autonomie locale est un moyen, selon la conseillère fédérale, de remplir cette
tâche, en plus d'envoyer un signal fort aux pays voisins pour la démocratie. 
Le Conseil national, contre la minorité Nidegger, accepte de rentrer dans un premier
temps en matière et adopte par 105 voix contre 66 et 6 abstentions l'arrêté
fédéral portant approbation du Protocole additionnel à la Charte européenne de
l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.
En vote final, l'arrêté fédéral est accepté par 114 voix contre 81 et 2 abstentions au
Conseil national et par 38 voix favorables contre 7 et 0 abstentions au Conseil des
Etats. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2017
KAREL ZIEHLI

Nationale Identität

Mitte September 2017 schrieb der Bundesrat in einer kurzen Stellungnahme, dass er
den Wert des Gosteli-Archivs anerkenne und dass das Archiv eine solide finanzielle
Basis brauche. Er zeigte sich bereit, zusammen mit möglichen Partnern abzuklären, wie
das Gosteli-Archiv erhalten werden könnte, stellte aber gleichzeitig klar, dass diese
Abklärung allein kein Präjudiz für eine finanzielle Beteiligung des Bundes schaffen
würde.

Am 29. September gelangte das Geschäft in den Nationalrat, wo es zunächst von Yves
Nidegger (svp, GE) bekämpft und die Diskussion entsprechend verschoben worden war.

In der Wintersession 2017 wurde das Geschäft dann im Nationalrat diskutiert. Alle fünf
Frauen, die jeweils einzeln das gleichlautende Postulat (Po. 17.3329, Po. 17.3330, Po.
17.3335, Po. 17.3336, Po. 17.3337) eingereicht hatten, ergriffen das Wort. Was das
Gosteli-Archiv so einzigartig mache, sagte Schmid-Federer (cvp, ZH), sei der Umstand,
dass die Frauenbewegung in öffentlichen Archiven kaum bis gar nicht vorkomme, weil
die Schweizer Frauen bis 1971 keine politischen Rechte besassen. Das Archiv enthalte
Zeugnisse, die von den staatlichen Archiven vernachlässigt worden seien: Zum Beispiel
sei Schweizer Bürgerinnen bis 1952 bei einer Heirat mit einem Ausländer das
Bürgerrecht entzogen worden. «Diese historische Sammlung zu verlieren bedeutet
somit zugleich, einen Teil der Identität der Schweiz zu verlieren», schlussfolgerte
Schmid-Federer. Der Grosse Rat des Kantons Bern habe im September einstimmig
zugesagt, einen Beitrag zum Erhalt des Gosteli-Archivs zu leisten. Der Kanton könne die
Finanzierung aber nicht alleine stemmen, weshalb auch der Bund eine subsidiäre
Finanzierung übernehmen solle, so die CVP-Nationalrätin weiter. Maya Graf (gp, BL)
strich hervor, dass die Frauenbewegung zu der grössten und friedlichsten sozialen
Bewegungen im letzten Jahrhundert zähle. Weil die Frauen aber bis 1971 in der
offiziellen Politik, den Institutionen und Verwaltungstätigkeiten nicht vorkamen, fehle
die Dokumentation ihres Engagements auch im Bundesarchiv. Marthe Gosteli habe mit

POSTULAT
DATUM: 11.12.2017
SAMUEL BERNET
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ihrer Stiftung einen wichtigen Teil der Schweizer Geschichte gerettet, so Graf. Kathrin
Bertschy (glp, BE) wies darauf hin, dass das Gosteli-Archiv nicht einfach die Geschichte
der Frauenorganisationen beleuchte, sondern die Geschichte des Bundesstaates. Es
gebe nicht «die offizielle Politikgeschichte der Männer und die inoffizielle Geschichte
der Frauen», vielmehr sei «beides Teil unserer gemeinsamen Geschichte», so Bertschy.

Neben den fünf Frauen ergriff einzig Yves Nidegger das Wort. Nidegger lobte die
Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz als «particulièrement héroïque». Denn
anders als in den meisten Ländern Europas, in welchen mit der Einsicht der
Gleichstellung von Mann und Frau das Stimm- und Wahlrecht der Frauen als
Selbstverständlichkeit Einzug in die jeweiligen Verfassungen gehalten habe, hätten die
Schweizer Frauen für ihre politischen Rechte regelrecht kämpfen müssen. Die
Anerkennung für Gostelis Arbeit bestehe gerade darin, dass sie mit privatem
Engagement und privaten Mitteln – und ohne staatliche Hilfe – gegen die fehlende
offizielle Anerkennung der Rolle der Frau gekämpft habe. Vor diesem Hintergrund sei
eine staatliche Finanzierung der falsche Weg, um diesem privaten Engagement den
gebührenden Respekt entgegenzubringen. 
Bundesrat Alain Berset nahm den Ball Nideggers auf und präzisierte, dass mit der
Annahme der Postulate noch keine Finanzierung erfolge und somit auch kein Präjudiz
geschaffen werde. Stattdessen werde lediglich geprüft, ob die notwendigen
Bedingungen für eine staatliche Unterstützung des Gosteli-Archivs gegeben seien und
ob eine gesetzliche Grundlage bestehe, die eine subsidiäre Finanzierung des Bundes
erlaube. Berset machte die Nationalrätinnen und Nationalräte darauf aufmerksam, dass
es sich beim Gosteli-Archiv um Bestände von ungefähr einem Kilometer Länge handle
und dass es als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung gelte. Deshalb solle die
Versammlung den Vorstössen zustimmen.
In der anschliessenden Abstimmung wurden die fünf gleichlautenden Postulate mit 134
zu 49 Stimmen (keine Enthaltung) angenommen. 47 Nein-Stimmen stammten von der
SVP-, die restlichen zwei von der FDP-Fraktion. 2

Rechtsordnung

Strafrecht

Als Zweitrat befasste sich im Frühling 2016 der Nationalrat mit der Totalrevision des
Ordnungsbussengesetzes. Nachdem der Nichteintretensantrag der drei SVP-
Abgeordneten Yves Nidegger (svp, GE), Lukas Reimann (svp, SG) und Pirmin Schwander
(svp, SZ) chancenlos geblieben war, hatte sich die grosse Kammer in der Detailberatung
mit einem weiteren Minderheitsantrag aus der SVP-Fraktion zu beschäftigen. Die
Kommissionsminderheit um Andrea Martina Geissbühler (svp, BE) wollte, dass
Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht mehr im
Ordnungsbussenverfahren geahndet werden können. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand
das Anliegen allerdings keine Zustimmung und wurde klar abgelehnt. Abgesehen von
einer sprachlichen Änderung schuf der Nationalrat keine Differenzen und nahm die
Vorlage mit 167 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Der Ständerat stimmte dieser
Anpassung stillschweigend zu und hiess den Entwurf in der Schlussabstimmung
einstimmig gut. Auch der Nationalrat sprach sich in der Schlussabstimmung mit sehr
grosser Mehrheit (182 zu 5 Stimmen bei 6 Enthaltungen) für die Gesetzesrevision aus. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

Der Nationalrat setzte sich in der Wintersession 2017 als Zweitrat mit den Änderungen
im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz zur Umsetzung der Pädophilen-Initiative
auseinander. Im Gegensatz zum Erstrat war hier Eintreten unbestritten. Von
verschiedensten Fraktionssprechern wurde betont, dass Artikel 123c BV nicht direkt
anwendbar und daher eine Konkretisierung der Verfassungsbestimmung auf
Gesetzesebene unerlässlich sei. Ähnlich wie im Ständerat wurde hingegen auch in der
grossen Kammer immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, die Initiative
so wortgetreu wie möglich, aber gleichzeitig in den Schranken der rechtsstaatlichen
Grundsätze, insbesondere der Verhältnismässigkeit, umzusetzen. Die Meinungen
darüber, wie das beste Verhältnis von Wortlaut und Verhältnismässigkeit aussehe,
gingen jedoch erwartungsgemäss weit auseinander. So forderte Natalie Rickli (svp, ZH)
als Sprecherin der SVP-Fraktion den Rat auf, mehr an die Opfer zu denken als an die
Täter, und BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG) stellte klar, seiner Fraktion
sei „der Schutz der Kinder wesentlich wichtiger als die Erfüllung des Berufswunsches
eines verurteilten Straftäters.“ Auf der anderen Seite betonten die
Fraktionsvertreterinnen und -vertreter der SP, der FDP, der Grünen, der CVP und der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2017
KARIN FRICK
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GLP die Wichtigkeit einer Härtefallklausel, die wenigstens einen minimalen
richterlichen Ermessensspielraum sicherstellt.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, beschäftigte sich die
grosse Kammer im ersten Block der Detailberatung mit den Voraussetzungen für die
Anordnung der Tätigkeitsverbote. Sie hatte hier in drei Fragen über Minderheitsanträge
ihrer vorberatenden Rechtskommission zu befinden. Erstens wollte eine Minderheit
Arslan (basta, BS) bei der Definition des Begriffs „Kinder“ dem Ständerat folgen. Dieser
hatte beschlossen, dass nur Anlasstaten, die an Kindern unter 16 Jahren begangen
worden sind, automatisch zu einem lebenslangen Verbot von Berufen und Tätigkeiten
mit Kontakt zu Minderjährigen führen sollen. Im Gegensatz dazu beantragte die
Kommissionsmehrheit, sich an den bundesrätlichen Entwurf zu halten und die
Altersgrenze bei 18 Jahren festzusetzen – wie sie im geltenden Recht, namentlich im
Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und Rayonverbot, schon
bestehe. Breiten Zuspruch erhielt der Antrag Arslan jedoch nur aus den Fraktionen der
Grünen und der FDP, womit der Minderheitsantrag wuchtig verworfen wurde und der
Nationalrat sich in dieser Sache dem Bundesrat anschloss. Zweitens beantragte eine
Minderheit Guhl (bdp, AG), die Antragsdelikte Exhibitionismus und sexuelle Belästigung
wieder in den Katalog der Anlasstaten für ein zwingendes, lebenslängliches
Tätigkeitsverbot aufzunehmen – und zwar bei Minderjährigen wie auch bei
Erwachsenen. Obwohl dieses Ansinnen eigentlich dem ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates entsprochen hätte, empfahl Bundesrätin Sommaruga, den Antrag Guhl
abzulehnen und der Kommissionsmehrheit zu folgen. Das Konzept des Ständerates sei
in diesem Punkt überzeugend und es mache durchaus Sinn, die beiden leichten
Straftatbestände aus dem Deliktkatalog auszuschliessen. Die Unterstützung der
geschlossenen SVP-, BDP- und CVP-Fraktionen reichte zusammen mit vereinzelten
weiteren Stimmen dennoch aus, um dem Minderheitsantrag Folge zu geben und den
Beschluss des Ständerates zu kippen. Als Drittes stimmte der Nationalrat über einen
Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH) ab, der auch den Straftatbestand der Pornografie zum
Eigenkonsum wieder in den Katalog von Anlasstaten einfügen wollte. Diesmal sprach
sich auch Bundesrätin Sommaruga für die Rückkehr zum bundesrätlichen Entwurf aus,
die dann mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor auch beschlossen wurde.

Der zweite Block beinhaltete die Ausnahmebestimmungen, die Überprüfung der
Tätigkeitsverbote und alle restlichen Bestimmungen. Hier beantragte eine Minderheit
um Natalie Rickli (svp, ZH), die Härtefallklausel ganz aus dem Gesetz zu streichen; die
vom Ständerat eingefügte explizite Ausnahmebestimmung für Fälle einvernehmlicher
Jugendliebe genüge vollends. Mit 101 zu 73 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich
der Nationalrat jedoch für die Beibehaltung der Härtefallklausel aus. Dagegen stimmten
neben der geschlossenen SVP-Fraktion die Mehrheit der BDP-Fraktion sowie
Vereinzelte aus den Fraktionen der FDP, CVP und SP. Eine weitere Kampfabstimmung
gab es zur Frage der Überprüfungsmöglichkeit bei lebenslänglichen Tätigkeitsverboten.
Während die Kommissionsmehrheit dem Ständerat folgen und keine
Überprüfungsmöglichkeit vorsehen wollte, beantragte eine Minderheit Tschäppät (sp,
BE), die bundesrätliche Lösung mit Überprüfungsmöglichkeit nach 10 Jahren für nicht
pädophile Täter zu übernehmen. Eine zweite Minderheit Bauer (fdp, NE) legte indes
einen Kompromissvorschlag dar, wonach ein lebenslanges Tätigkeitsverbot
grundsätzlich nicht aufgehoben werden kann, es sei denn ein unabhängiges Gutachten
stellt fest, dass kein Risiko mehr besteht. Mit dieser Formulierung sollte ein Konflikt mit
der EMRK vermieden werden. Im Rat scheiterten beide Minderheitsanträge deutlich am
Widerstand der SVP- BDP-, GLP- und CVP-Fraktionen. Ein Einzelantrag Nidegger (svp,
GE), der die explizite Ausnahmebestimmung für die Jugendliebe streichen wollte, blieb
chancenlos. Bei allen übrigen Bestimmungen folgte der Nationalrat den Anträgen seiner
Kommissionsmehrheit und schloss sich damit im Grossen und Ganzen dem Beschluss
des Ständerates an. Einstimmig nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an und gab sie damit zurück an den Ständerat zur
Differenzbereinigung. 4

Eine Motion Fehlmann Rielle (sp, GE) forderte vom Bundesrat eine Änderung der
Definition von Vergewaltigung im Schweizer Gesetz. Die heute sehr eng gefasste
Definition der Vergewaltigung (Art. 190 StGB) solle mit der Inklusion männlicher Opfer
sowie mit dem Tatbestand der sexuellen Nötigung (Art. 189 StGB) erweitert werden. Im
Lichte gesellschaftlicher Entwicklungen und der 2017 erfolgten Ratifizierung der
Istanbul-Konvention, welche die Definition der Vergewaltigung geschlechterneutral
formuliert, sei der Zeitpunkt zur Anpassung der Schweizer Gesetzgebung gekommen.
Viele andere westeuropäische Länder hätten dies schon getan, so die Motionärin. Der

MOTION
DATUM: 17.09.2018
CATALINA SCHMID
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Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. In seiner Stellungnahme wies er darauf
hin, dass er den Handlungsbedarf erkannt habe und dieses Anliegen mit der
Harmonisierung der Strafrahmen angehen wolle. Dabei solle jedoch nicht der gesamte
Tatbestand der sexuellen Nötigung unter die Vergewaltigung fallen, sondern
ausschliesslich die «abgenötigten beischlafsähnlichen Handlungen». 
Die 2017 eingereichte Motion wurde in der Frühjahrssession 2018 von SVP-Nationalrat
Yves Nidegger (GE) bekämpft. Er begründete dies damit, dass sich die Gefahr einer
Schwangerschaft nach der Vergewaltigung auf weibliche Opfer und auf den Beischlaf im
engeren Sinne beschränke. Durch die Erweiterung des Begriffes der Vergewaltigung
würde daher die Schutzwirkung gegenüber Frauen geschwächt, so Nidegger. 
In der Herbstsession 2018 folgte der Nationalrat der Empfehlung des Bundesrates und
nahm die Motion mit 151 Ja-Stimmen bei 39 Nein-Stimmen und einer Enthaltung an. 5

Privatrecht

Im Frühjahr 2018 setzte der Nationalrat die parlamentarische Beratung der Revision des
Verjährungsrechts fort, in der es, nachdem beide Räte die Vorlage je einmal behandelt
hatten, noch vier Differenzen zu bereinigen gab. Der wichtigste Streitpunkt betraf die
Länge der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden. Die Mehrheit der
nationalrätlichen Rechtskommission beantragte, sie bei zwanzig Jahren festzusetzen –
wie es der Nationalrat auch schon als Erstrat beschlossen hatte, bevor der Ständerat als
Zweitrat entschieden hatte, sie bei den heute geltenden zehn Jahren zu belassen. Die
zwanzigjährige Frist sollte einerseits einen Kompromiss zwischen der ständerätlichen
Lösung und dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates darstellen, welcher dreissig
Jahre vorgesehen hatte. Andererseits berichtete Kommissionssprecher Corrado Pardini
(sp, BE) auch von den durchgeführten Anhörungen mit der Stiftung
Entschädigungsfonds für Asbestopfer, wo die Frist von zwanzig Jahren ebenfalls als
Bestandteil des Kompromisspakets ausgehandelt und akzeptiert worden sei. «All
diejenigen, die diesen Kompromiss torpedieren, torpedieren gleichzeitig auch – das
war für die Kommission entscheidend bei ihrer Entscheidfindung – die unbürokratische
Lösungsfindung des Runden Tisches und somit auch des Fonds, der den Asbestopfern
die Entschädigungen ausbezahlen soll», strich er die Bedeutung der Vorlage heraus.
Neben der Forderung nach Rechtssicherheit aus den Wirtschaftskreisen, die den Fonds
zur unbürokratischen Hilfe speisen, drängte auch ein Entscheid des EGMR aus dem
Jahr 2014 auf die Verlängerung der Verjährungsfrist. Dieser hatte im Fall eines
Schweizer Asbestopfers entschieden, dass die zehnjährige Verjährungsfrist zu kurz sei,
um den von Spätschäden betroffenen Opfern das Recht auf Zugang zu einem Gericht zu
gewährleisten. Dies bedeute wiederum, dass mit dem Status quo von zehn Jahren auch
die Rechtssicherheit nicht garantiert sei, da allfällige Klagen am EGMR gutgeheissen
würden, ergänzte BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG). Auch Bundesrätin
Sommaruga sprach sich für die Kompromisslösung aus, jedoch nicht ohne zu betonen,
dass der Bundesrat nach wie vor eine dreissigjährige Frist bevorzugte. Im
internationalen Vergleich bleibe man auch mit zwanzig Jahren noch unter den
allgemeinen Standards. Dennoch sei selbst eine minimale Verbesserung im Vergleich
zur heutigen Situation viel wert. Demgegenüber beantragte eine
Kommissionsminderheit um Yves Nidegger (svp, GE), bei der heute geltenden,
zehnjährigen Frist zu bleiben und sich dem ständerätlichen Beschluss anzuschliessen.
Auch eine zwanzigjährige Verjährungsfrist löse die gegenwärtigen und vor allem die
zukünftigen Probleme nicht, beispielsweise hinsichtlich Spätfolgen von Medikamenten,
Nanotechnologie oder nichtionisierender Strahlung, wie SVP-Fraktionssprecher Pirmin
Schwander (svp, SZ) ausführte. Das Parlament solle sich nicht von der Wirtschaft
erpressen lassen und nicht akzeptieren, dass erst Geld in den Fonds einbezahlt werde,
wenn die Vorlage in deren Sinne angenommen worden sei. Mit 102 zu 90 Stimmen
stimmte der Nationalrat schliesslich dem Mehrheitsantrag und damit der Verlängerung
der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden auf zwanzig Jahre zu. Dagegen
votierten die geschlossene SVP-Fraktion sowie die Mehrheit der FDP-Fraktion; alle
anderen Fraktionen sprachen sich geschlossen für die Änderung aus. Die übrigen
Differenzen betreffend den Stillstand der Verjährung während des Prozesses sowie die
Übergangsbestimmungen, insbesondere die Streichung der vom Ständerat eingefügten
Rückwirkungsklausel zugunsten der Rechtssicherheit, wurden diskussionslos
angenommen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2018
KARIN FRICK
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Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 7

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

Nachdem der Ständerat als Erstrat im Sommer 2015 über das neue Strafregistergesetz
beraten hatte, war im Frühling 2016 der Nationalrat als Zweitrat an der Reihe. In der RK-
NR gaben vor allem die Komplexität des Gesetzes, der Datenschutz, die Verwendung der
AHV-Nummer zur Identifizierung der Personen, das Unternehmensstrafregister und die
Anpassung des DNA-Profil-Gesetzes Anlass zu Diskussionen. Von der Zweckmässigkeit
der Vorlage dennoch überzeugt, beantragte die Kommissionsmehrheit ihrem Rat
Eintreten. Ein Nichteintretens- und ein Rückweisungsantrag – beide mit der
Begründung, das Gesetz sei zu komplex – fanden jeweils nur in der SVP-Fraktion
Unterstützung und scheiterten klar. Gleich zu Beginn der Detailberatung widmete sich
der Nationalrat dem inhaltlich bedeutsamsten Punkt der Vorlage, dem Strafregister für
Unternehmen. Da sich die kleine Kammer im Vorjahr gegen die Einführung eines
solchen Registers ausgesprochen hatte, forderte eine Minderheit um Margret Kiener
Nellen (sp, BE), diese Bestimmungen wie vom Bundesrat ursprünglich vorgesehen
wieder ins Gesetz aufzunehmen. Sie begründete ihren Antrag damit, dass die
Einführung eines Unternehmensstrafregisters als Mittel zur Korruptionsbekämpfung
ausdrücklich von der Greco empfohlen worden sei. Darüber hinaus sei die Idee auch in
der Vernehmlassung überwiegend positiv aufgenommen worden und werde von
juristischer Seite ebenfalls begrüsst. Obwohl sich auch Bundesrätin Sommaruga noch
einmal klar für das Unternehmensstrafregister ausgesprochen hatte, folgte die
bürgerliche Mehrheit im Nationalrat dem Ständerat und erteilte der Einführung eines
solchen Registers mit 127 zu 55 Stimmen eine klare Absage. Die Personenidentifikation
mittels AHV-Nummer war der SVP-Fraktion ein Dorn im Auge; ihr Sprecher Yves
Nidegger (svp, GE) sah dadurch den Datenschutz gefährdet. Ausserhalb der SVP-
Fraktion teilte jedoch niemand diese Ansicht, wodurch der entsprechende Antrag keine
Mehrheit fand. Demgegenüber wurde mit der Gutheissung eines Minderheitsantrages
Nidegger (svp, GE) mit 86 zu 83 Stimmen die Eintragung von Einstellungsverfügungen in
VOSTRA verhindert. Für die äusserst knappe rechtsbürgerliche Mehrheit standen diese
Strafregistereinträge in Konflikt mit der Unschuldsvermutung. Dasselbe Argument
brachte SVP-Fraktionssprecher Nidegger auch gegen die Registrierung von laufenden
Strafverfahren vor, hier jedoch ohne Erfolg. Das Wissen um laufende Strafverfahren sei
für viele Behörden unverzichtbar, so die Meinung der Ratsmehrheit. Eine neue
Differenz zum Ständerat schuf die grosse Kammer bei den Löschfristen für
Strafregistereinträge. Während der Entwurf des Bundesrates vorgesehen hatte, dass
nur Urteile zu lebenslänglichen Haftstrafen lebenslang im Strafregister verbleiben
sollen, definierte der Nationalrat einen Deliktkatalog aus schweren Verbrechen gegen
Leib und Leben, deren Einträge bis zum Tod des Täters nicht gelöscht werden sollen.
Bundesrätin Sommaruga kritisierte den Katalog als "nicht mit rechtsstaatlichen
Prinzipien vereinbar", was die bürgerliche Mehrheit jedoch nicht umzustimmen
vermochte. Schliesslich entbrannte bei den Änderungen einzelner Normen des DNA-
Profil-Gesetzes eine Debatte um die Löschfristen von DNA-Profilen, ausgelöst durch
einen Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH), demzufolge DNA-Daten in bestimmten Fällen
gar nicht mehr gelöscht werden sollten. Ausserhalb des rechtsbürgerlichen Blocks war
man aber der Ansicht, die Beratung des Strafregistergesetzes sei nicht der richtige Ort,
um so weitreichende Grundrechtseinschränkungen sozusagen nebenbei vorzunehmen.
Überdies hatte der Rat zu diesem Thema schon ein Postulat überwiesen, das den
Bundesrat beauftragt, die Löschfristen der DNA-Profile zu evaluieren. Der Antrag wurde
folglich abgelehnt. Bei den übrigen Bestimmungen folgte die grosse Kammer
diskussionslos ihrer Kommission, welche in Differenz zum Ständerat noch einige
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Ergänzungen zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative in die Vorlage eingebracht
hatte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 150 zu 30 Stimmen aus der SVP-
Fraktion bei einer Enthaltung angenommen. 8

Grundrechte

Mit der Annahme eines Postulates Reynard (sp, VS) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat, Möglichkeiten zu prüfen, wie Daten zu Diskriminierungen aufgrund
sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität erhoben werden könnten. Ein
spezielles Augenmerk soll auch auf Mehrfachdiskriminierungen geworfen werden. Da
Yves Nidegger (svp, GE) den Vorstoss bekämpfte, stellte sich die geschlossene SVP-
Fraktion gegen das Anliegen und Roland Rino Büchel (svp, SG) brachte in der Diskussion
ein Beispiel aus Schottland ein, das ihm Angst mache: In einer Primarschule gebe es nur
noch eine Art Toiletten, weil die Kinder sich sonst entscheiden müssten, wohin sie
gehen sollen. Daran anknüpfend richtete er die Frage an Bundesrätin Sommaruga,
welche das Anliegen im Namen des Gesamtbundesrates unterstützte: „Können Sie
bestätigen, dass wir uns nicht so wahnsinnig verhalten wie die Schotten?“ Es gehe ja nur
darum, sich die Frage der Diskriminierung überhaupt einmal anzuschauen, und
Hinschauen, das sei die Aufgabe des Bundesrates, führte Sommaruga aus. Mit 116 zu 73
Stimmen wurde das Postulat in der Sommersession 2017 überwiesen. 9

POSTULAT
DATUM: 01.06.2017
KARIN FRICK

Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer
Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.01.2018
KARIN FRICK

Mit einer parlamentarischen Initiative, eingereicht im März 2016, forderte Nationalrat
Yves Nidegger (svp, GE), die Anpassung von Art. 261bis StGB, der unter anderem die
Leugnung von Völkermord unter Strafe stellt. Die Nennung von Völkermord solle
entweder gestrichen oder durch den Zusatz «Völkermord, der von einem zuständigen
internationalen Gerichtshof anerkennt ist» präzisiert werden. Nidegger begründete
seine Forderung mit dem Fall Perinçek, in dem der EGMR die Schweiz im
Zusammenhang mit Art. 261bis StGB wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt
hatte. Mit der vorgeschlagenen Anpassung sollen nicht mehr die Schweizer Gerichte
entscheiden müssen, was als Völkermord gilt.
Die RK-NR gab der Initiative im Mai 2017 Folge. Einige Monate später sprach sich
allerdings die RK-SR einstimmig gegen den Beschluss ihrer Schwesterkommission aus,
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weil sie befand, der EGMR sei in seinem Urteil nicht zum Schluss gekommen, dass die
Kriminalisierung der Völkermordleugnung in Art. 261bis StGB als solche ein Problem
darstelle, sondern dass die Bestimmung im konkreten Fall vom Bundesgericht falsch
angewendet worden sei. Die RK-SR wollte den Artikel deshalb nicht grundsätzlich
infrage stellen. Infolgedessen lenkte die Mehrheit der RK-NR auf die Position der
ständerätlichen Kommission ein und beantragte ihrem Rat nun mit 15 zu 8 Stimmen, der
Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018
seiner Kommissionsmehrheit und verwarf die Initiative mit 123 zu 67 Stimmen. Zu den
Befürworterinnen und Befürwortern aus der SVP-Fraktion hatten sich nur gerade zwei
Freisinnige gesellt. 11

Bei einer Verletzung der EMRK muss der verurteilte Staat den Zustand für das Opfer so
wiederherstellen, wie wenn keine Verletzung begangen worden wäre (sog. Restitutio in
integrum). In der Schweiz wird dazu das vom EGMR erfolgreich angefochtene
Bundesgerichtsurteil revidiert und – falls das Opfer zu Unrecht strafrechtlich verurteilt
wurde – die betroffene Person freigesprochen und der zu Unrecht erstellte
Strafregistereintrag gelöscht. Falls die Schweiz jedoch die Verletzung der EMRK von sich
aus anerkennt und sich für eine Entschädigung des Opfers einsetzt, kann die
Beschwerde vor dem EGMR zurückgezogen und so eine Verurteilung der Schweiz
verhindert werden. In diesem Fall bietet das geltende Recht jedoch keine Möglichkeit,
den unrechtmässig erstellten Strafregistereintrag vor Ablauf der gesetzlichen Frist zu
löschen, da das Bundesgerichtsgesetz den dazu nötigen Freispruch nur bei einer
Verurteilung durch den EGMR zulässt. Um ihren unrechtmässigen Strafregistereintrag
löschen zu lassen, muss die betroffene Person folglich den Prozess vor dem EGMR bis
zur Verurteilung der Schweiz fortsetzen, auch wenn beide Parteien auf diese verzichten
könnten. Um diese Lücke im Bundesgerichtsgesetz zu schliessen, gaben die
Rechtskommissionen beider Räte im November 2017 bzw. im April 2018 einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE) einstimmig Folge. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

2014 amtete Ruedi Lustenberger (cvp, LU) als Nationalratspräsident. Traditionsgemäss
fanden in der Wintersession 2014 die Wahlen für des neue Präsidium und die neuen
Vizepräsidien statt, wobei es zwar jeweils Formsache ist, dass der amtierende erste
Vizepräsident zum Präsidenten und der amtierende zweite Vizepräsident zum neuen
ersten Vizepräsident erkoren werden. Ebenfalls Usus ist die rotierende Besetzung der
Präsidien nach Parteifarbe. Interessant und medial aufbereitet ist freilich die
Stimmenzahl, die ein neuer Präsident von der Grossen Kammer erhält. Der amtierende
erste Vizepräsident Stéphan Rossini (sp, VS) wurde mit soliden 170 Stimmen zum neuen
Nationalratspräsidenten gewählt. Von den 185 eingelangten Wahlzetteln waren neun
leer, einer ungültig und fünf mit anderen Namen beschrieben. Rossini stellte in seiner
Rede den nationalen Zusammenhalt und die Bedeutung von Innovation und Forschung
in den Vordergrund. Es brauche eine offene Schweiz. Die Präsidentschaft des Walliser
Sozialdemokraten fällt zusammen mit dem 200-jährigen Jubiläum der Zugehörigkeit
des Kantons Wallis zur Schweiz. Zur ersten Vizepräsidentin wurde Christa Markwalder
(fdp, BE) bestimmt. Bei der jungen Freisinnigen waren 21 der 189 eingelangten
Wahlzettel leer, einer ungültig und 13 Diversen zugedacht. Sie wurde mit 154 Stimmen
gewählt. Turnusgemäss steht der SVP das Präsidium im Jahr 2017 zu. Die SVP-Fraktion
schlug Jürg Stahl (svp, ZH) vor, der mit 132 Stimmen gewählt wurde. Bei Stahl waren
zwölf der 173 eingegangenen Wahlzettel leer, einer ungültig und je 14 Stimmen gingen an
Rudolf Joder (svp, BE) bzw. an Diverse. Stahl hatte sich parteiintern gegen Felix Müri
(spv, LU) und Yves Nidegger (svp, GE) durchgesetzt. 13
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Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Pour le renouvellement du Conseil d'Etat genevois, 31 candidates et candidats étaient
en lice en 2018. Tous les ministres sortants, sauf François Lonchamp (plr), briguaient un
mandat supplémentaire. Ainsi, aux côtés de la conseillère d'Etat Anne Emery-
Torracinta, le Parti socialiste proposait Thierry Apothéloz et Sandrine Salerno. Le parti
espérait placer deux de ses membres au gouvernement cantonal. Chez les Verts,
Antonio Hodgers était accompagné par Marjorie de Chastonay et Yvan Rochat. Les Verts
et les socialistes se sont rassemblés sur une liste commune. Le PDC ne présentait que
ses magistrats, Serge Dal Busco et Luc Barthassat. Son objectif était de maintenir ses
deux sièges à l'exécutif cantonal. Le PLR, pour conserver le fauteuil laissé vacant par
François Lonchamp, présentait, outre son représentant Pierre Maudet, Alexandre de
Senarclens et Nathalie Fontanet. Le PDC et le PLR ont inscrit les noms de leurs poulains
sur une seule liste, intitulée «Entente». Finalement, comme colistiers de Mauro Poggia,
le MCG lançait Ana Roch et Daniel Sormanni. Le PBD, absent en 2013, concourait avec
Thierry Vidonne et André Leitner. L'UDC soumettait les candidatures d'Yves Nidegger,
Stéphane Florey et Thomas Bläsi. Les Vert'libéraux avançaient Jérôme Fontana et
Susanne Amsler. Eric Stauffer se représentait, cette fois sous la bannière de son
nouveau parti  «Genève en Marche (GeM)», avec Ronald Zacharias. Ensemble à Gauche
avançait trois candidatures, Jocelyne Haller et Jean Burgermeister pour solidaritéS, et
Salika Wenger pour le Parti du travail. Pablo Cruchon, secrétaire de solidaritéS, a retiré
sa candidature en raison du conflit qui l'opposait à une autre membre du parti.
D'autres candidates et candidats étaient en lice sur leur propre liste, Paul Aymon avec
sa liste «Santé», Willy Cretegny avec sa liste «Prospérité maîtrisée», Axel Amberger
pour la liste «Rien pas grand chose» et, finalement, Magali Orsini et Pierre Gauthier
pour la «Liste pour Genève». Contrairement à l'exécutif vaudois, les magistrates et
magistrats sortants n'ont pas fait de campagne unie. Le budget de campagne a été
estimé à 3.3 millions de francs. Genève en marche a joué la carte de la transparence et
a révélé avoir reçu le soutien de privés de l'immobilier ainsi que de deux milliardaires
étrangers. Des partis politiques ont réclamé l'annulation de l'élection, dénonçant une
inégalité de traitement, en raison de la brochure éditée par la Chancellerie cantonale.
Le document électoral était illustré d'un exemple de bulletin à remplir sur lequel
figuraient les noms de candidates et candidats aux côtés de noms de fiction. La
Chancellerie a corrigé le document en ligne, par contre les références à la réalité
subsistaient dans la brochure écrite. Toutefois, le format de l'illustration rendait le
bulletin illustratif peu lisible. Le Conseil d'Etat a demandé à la Chambre
constitutionnelle de rejeter le recours de Genève en Marche, puisque le document
avait été corrigé et que l'annulation de l'élection était jugée disproportionnée. La RTS a
effectué un sondage auprès de 2'830 personnes. Les résultats prédisaient l'éviction du
gouvernement de Luc Barthassat. Tous les autres membres sortants de l'exécutif
devaient être réélus. Thierry Apothéloz et Nathalie Fontanet entreraient au
gouvernement cantonal. 

Lors du premier tour, avec une participation de 38.8%, en parallèle de l'élection du
Grand Conseil, Pierre Maudet est élu avec 50'180 suffrages. Il franchit la majorité
absolue fixée à 49'011 voix. Il est suivi par Mauro Poggia (43'728 voix), Serge Dal Busco
(40'836), Antonio Hodgers (40'754), Anne Emery-Torracinta (33'350), Thierry Apothéloz
(32'982), Nathalie Fontanet (31'504) et Sandrine Salerno (30'016). Le sortant, Luc
Barthassat est arrivé en neuvième position avec 27'133 voix. Venaient ensuite Alexandre
de Sernaclens (22'820 voix), Marjorie de Chastonay (20'370), Yvan Rochat (19'814), Yves
Nidegger (19'575), Jocelyne Haller (17'774), Eric Stauffer (13'406), Salika Wenger (12'102),
Ana Roch (10'597), Jean Burgermeister (10'126), Thomas Bläsi (9'798), Ronald Zacharias
(9'394), Willy Cretegny (9'157), Daniel Sormanni (8'915), Stéphane Florey (7'455), Susanne
Amsler (7'300), Jérôme Fontana (7'228), Magali Orsini (4'893), Paul Aymon (3'853),
Thierry Vidonne (3'600), Pierre Gauthier (3'399), Axel Amberger (3'132) et André Leitner
(1'986). 
Pour le second tour, seulement 11 candidates et candidats étaient en course. Antonio
Hodgers figurait sur une liste commune avec Anne Emery-Torracinta et Thierry
Apothéloz. Jocelyne Haller demeurait sur la liste d'Ensemble à Gauche. Sur la liste de
l'Entente, concouraient Nathalie Fontanet, Serge Dal Busco et Luc Barthassat. L'objectif
n'était plus la quête d'un cinquième siège, mais de conserver la majorité des sièges au
gouvernement cantonal. Vu le score de Luc Barthassat, le second siège PDC était en
péril. Luc Barthassat a promis de changer, à savoir de se concentrer davantage sur ses
dossiers. Il a reçu un avertissement des agriculteurs, qui se sont déclarés prêts, tout de
même, à l'appuyer. Mauro Poggia et Yves Nidegger faisaient cavalier seul, tout comme
Willy Cretegny et Paul Aymon. A quelques jours du second tour, Antonio Hodgers a été
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accusé par le PLR, le PDC et l'UDC de désinformation. Les pourcentages présentés lors
du point de presse du gouvernement au sujet de la loi nouvelle loi PAV, relative à
l'aménagement des quartiers de la Praille-Acacias-Vernets et soumise à votation le 10
juin, différaient des chiffres de la brochure de vote. Le gouvernement cantonal a
rétorqué que les chiffres étaient exacts. 
Avec une participation à 35%, le PDC a perdu le siège de Luc Barthassat au profit du PS,
dès lors occupé par Thierry Apothéloz. Le PLR a conservé ses deux fauteuils. Nathalie
Fontanet a fait son entrée au gouvernement cantonal avec 45'522 suffrages. Mauro
Poggia est arrivé en première position avec 51'015 voix. Serge Dal Busco a totalisé 50'141
voix, il est suivi par Antonio Hodgers avec 49'684 voix. Anne Emery-Torracinta était en
cinquième position, après la nouvelle élue PLR. Thierry Apothéloz a comptabilisé
44'884 voix. Luc Barthassat avait plus de 10'000 voix de retard par rapport à Thierry
Apothéloz, il a rassemblé 34'357 voix. Le candidat PDC n'a pas été soutenu par les
électrices et électeurs de l'Entente. Jocelyne Haller a dévancé cette fois Yves Nidegger
(23'940 suffrages), avec ses 27'121 voix. Willy Cretegny a obtenu 20'600 voix et Paul
Aymon 9'428. Il semble que les résultats du sondage de la RTS avaient vu juste. 14

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Genf versuchten bei den Nationalratswahlen 2015 178 Kandidierende einen
der elf Sitze zu erobern. Somit blieb die Anzahl der Anwärter auf die Sitze im Vergleich
zu 2011 fast gleich, während die Listenzahl weiter auf insgesamt 26 anstieg (2011: 22).
Bemerkenswert konstant war über die Jahre der Frauenanteil auf den Genfer Listen
gewesen, der anlässlich der jetzigen Wahlen 37.1% betrug. Im linken politischen Lager
schlossen sich alle Kräfte – die SP, die Grünen und das Ensemble à Gauche – zu einer
Verbindung zusammen. Die politische Mitte tat es der Linken gleich, wobei CVP, GLP,
BDP und auch die Mitte-Rechts-Partei FDP ihre Listen verbanden. Am rechten Rand
schlossen sich die SVP und das Mouvement citoyens genevois (MCG) zusammen,
nachdem beide bei den Wahlen 2011 noch alleine angetreten waren. Zu ihnen gesellte
sich die EDU als dritte Partnerin.
Nicht mehr zur Wahl stellten sich 2015 nur gerade zwei, aber dafür sehr profilierte
Nationalratsmitglieder. Auf der einen Seite trat Maria Bernasconi von der SP zurück,
welche seit 1995 im Nationalrat vertreten war – wenn auch mit vierjähriger
Unterbrechung zwischen 1999 und 2003. Auf der anderen Seite musste der grüne
Nationalrat und ehemalige Parteipräsident Ueli Leuenberger aufgrund der
parteiinternen Amtszeitbeschränkung auf eine erneute Kandidatur verzichten. Der
Rücktritt beider Kandidierenden machte die schwierige Situation für die linken Parteien
nicht gerade einfacher. Die SP nominierte ihre beiden bisherigen Vertreter, Carlo
Sommaruga und Manuel Tornare, sowie neun weiter Kandidierende – unter ihnen sechs
Frauen. Die Grünen versuchten den Abgang Leuenbergers unter anderem mit der
jungen Präsidentin der Genfer Sektion, Lisa Mazzone, zu kompensieren. Im Allgemeinen
wurde aber mit Verlusten für Rot-Grün gerechnet, nicht zuletzt aufgrund des guten
Abschneidens der CVP und FDP bei den Kommunalwahlen im Frühjahr. Die FDP machte
sich dementsprechend Hoffnungen neben den bisherigen Sitzen von Christian Lüscher
und Hugues Hiltpold noch einen dritten zu erobern. Aber auch die vereinte Alternative
Linke hatte es darauf abgesehen, allenfalls der SP oder den Grünen ein Mandat
abzujagen. Die SVP trat mit Céline Amaudruz und Yves Nidegger zur Wahl an, während
ihr Listenpartner MCG den Sitz von Roger Golay zu verteidigen suchte. Im Genfer
Wahlkampf war zu spüren, dass – mehr noch als in anderen Kantonen – das
Abstimmungsergebnis zur Masseneinwanderungsinitiative vom Februar 2014 nachhallte.
Die absehbare Umsetzung der Initiative stiess im Grenzgängerkanton Genf auf
besonderes Interesse.

Am Wahltag erfüllten sich die Hoffnungen der FDP auf einen Sitzgewinn. Die
Freisinnigen wurden mit 20.5% (+1.9 Prozentpunkte) neu stärkste Kraft und eroberten
mit Benoît Genecand einen dritten Sitz. Auf den zweiten Platz verwiesen wurden die
Sozialdemokraten, trotz einer leichten Steigerung auf 19.9% (+0.8 Prozentpunkte). Die
SP schaffte es aber den Rücktritt von Bernasconi mit dem Einzug von Laurence
Fehlmann Rielle zu kompensieren. In den sauren Apfel beissen mussten die Grünen,
welche 2.5 Prozentpunkte verloren (neu: 11.5%) und nur noch ein Mandat behalten. Lisa
Mazzone verdrängte zudem parteiintern Anne Mahrer, welche 2013 für Antonio Hodgers
nachgerückt war. Die SVP steigerte sich auf 17.6% (+1.6 Prozentpunkte) und die CVP auf
12.1% (+2.3 Prozentpunkte). Beide Parteien verteidigten damit ihre Sitze – im Fall der
CVP jener von Guillaume Barazzone. Zu den Verlierern gehörten neben den Grünen
auch das MCG (-1.9 Prozentpunkte) und das Ensemble à Gauche (-0.4 Prozentpunkte).
Das MCG konnte seinen Sitz aber behaupten. Die Genfer Delegation setzt sich nach
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dem Wahlsonntag somit folgendermassen zusammen: 3 SP, 3 FDP, 2 SVP, 1 GPS, 1 CVP
und 1 MCG. Die Wahlbeteiligung betrug magere 42.9%, während der Frauenanteil der
Delegation weiterhin bei 27% verbleibt.

Bei den Ständeratswahlen im Kanton Genf ging es für die bürgerlichen Parteien darum,
die rot-grüne Dominanz zu durchbrechen. Als Amtsinhaber präsentierten sich Robert
Cramer von den Grünen und Liliane Maury Pasquier von der SP zur Wiederwahl. Beide
hatten ihr Mandat seit 8 Jahren inne, nachdem es den linken Parteien 2007 erstmals in
der Geschichte des Kantons gelungen war, eine Zweiervertretung ins Stöckli zu
schicken. Die Liste an Gegenkandidaten war bei den Wahlen 2015 ausserordentlich lang.
Die FDP versuchte den 2007 verloren gegangen Sitz mit dem ehemaligen Direktor der
UBS Genf, Benoît Genecand, zurückzugewinnen. Die CVP entschied sich mit Raymond
Loretan für einen Politikneuling. Loretan war freilich – trotz politischer Unerfahrenheit
– als SRG-Verwaltungsratspräsident in der Öffentlichkeit bekannt. Er hatte sich für die
Nominierung selber ins Spiel gebracht und sich parteiintern gegen die langjährige
Genfer Parteipräsidentin Béatrice Hirsch durchgesetzt. Ins Geschehen griff dieses Mal
auch die SVP ein, welche mit Yves Nidegger und Céline Amaudruz gleich ein eigenes
Zweierticket lancierte. Mit dem umstrittenen MCG-Mitbegründer Eric Stauffer gab es
gar noch zusätzliche prominente Konkurrenz aus dem rechten politischen Lager.
Komplettiert wurde das Feld von Salika Wenger von der PdA, Jean Batou von solidaritéS
und Thierry Vidonne von der BDP.
Die enorme Zahl an Kandidierenden liess sich auch durch das geänderte Wahlsystem
erklären, welches 2012 mit der Änderung der Genfer Verfassung eingeführt worden war.
Neu waren für eine Wahl im ersten Durchgang 50%, statt wie bisher 33% der Stimmen
vonnöten. Faktisch bedeutete dies, dass kaum einer der Kandidierenden eine Chance
haben würde, bereits im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Die Parteien nutzten den
ersten Durchgang deshalb vermehrt als Profilierungsplattform für einzelne
Persönlichkeiten. Dafür sprach auch, dass sieben der zehn Anwärterinnen und Anwärter
auf einen Ständeratssitz gleichzeitig auch für den Nationalrat kandidierten. Auch
aufgrund dieser unübersichtlichen und wenig brisanten Ausgangslage, war die
Medienaufmerksamkeit vor dem ersten Durchgang relativ bescheiden. Die SVP betonte,
die einzige valable Option im rechten Lager zu sein und wurde denn auch nicht müde
die mangelnde Erfahrung von MCG-Kandidat Stauffer zu betonen. 2011 hatte die SVP für
die Wahlen in die kleine Kammer das Feld noch für die damals erfolglosen Mauro Poggia
und Danièle Magnin vom MCG überlassen. Nach deren chancenlosen Abschneiden hatte
man bei der Volkspartei aber offensichtlich genug und lancierte darum eigene
Kandidierende.

Die Amtsinhaber setzten sich im ersten Wahlgang an die Spitze. Liliane Maury Pasquier
erzielte mit 37'354 Stimmen das beste Resultat, dicht gefolgt von Robert Cramer, der
auf 34'621 Stimmen kam. Bei einer Wahlbeteiligung von 43.6 Prozent reichte die
Stimmenzahl aber nicht, um die 50%-Hürde zu überspringen. Hinter dem
Bisherigenduo reihte sich Benoît Genecand (29'981 Stimmen) noch vor Raymond
Loretan (27'169 Stimmen) ein. Bei der SVP erhielten Yves Nidegger 21'454 und Céline
Amaudruz 20'934 Stimmen. Auf die hinteren Ränge verwiesen wurden Eric Stauffer
(12'284 Stimmen), Salika Wenger (6'470 Stimmen), Jean Batou (6'243 Stimmen) und
Thierry Vidonne (2'730 Stimmen). 
Bei den bürgerlichen Parteien machte man sich Gedanken über die Strategie für den
zweiten Durchgang. Die «Entente» aus CVP und FDP hatte vor dem ersten Wahlgang
angekündigt, dass man das gemeinsame Ticket beibehalten würde. Nach dem Ergebnis
des ersten Durchgangs, entschied man sich dann allerdings doch, die Kandidatur von
Loretan zugunsten des drittplatzierten FDP-Manns Genecand zurückzuziehen. Die
Überlegung war, dass die «Nouvelle Force» aus SVP und MCG sich ebenfalls auf einen
Kandidaten einigen und somit die Chance auf einen bürgerlichen Durchbruch erhöhen
würde. Die Rechtsparteien lehnten dieses Ansinnen jedoch ab und setzten auf ein
Ticket mit Yves Nidegger und Éric Stauffer. Nicht erfreut darüber, machten die CVP und
FDP daraufhin klar, dass sie für den zweiten Durchgang einzig Benoît Genecand zur
Wahl empfehlen.
Diese Uneinigkeit im bürgerlichen Lager und die geringere Wahlbeteiligung (38.3%)
waren wohl nicht unbedeutend für den Sieg der Linken: Liliane Maury Pasquier mit
42'153 Stimmen und Robert Cramer mit 40'031 Stimmen schafften die Wiederwahl und
durften damit eine dritte Legislatur in Angriff nehmen. Ihr Abstand auf den
drittplatzierten Benoît Genecand war schliesslich recht komfortabel. Der FDP-Kandidat
vereinte 36'183 Stimmen auf sich. Chancenlos blieben SVP-Nationalrat Yves Nidegger
(27'855 Stimmen) und MCG-Kandidat Éric Stauffer (16'078 Stimmen). Im Gegensatz zum
Kanton Waadt, konnte sich das rotgrüne Duo somit ein weiteres Mal behaupten. 15
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Le 31 mai 2017, le Conseil national a procédé à l'examen du projet d'arrêté fédéral
concernant la ratification de la Convention d'Istanbul. Les arguments de la minorité
d'opposition, plaidant pour la non entrée en matière, ont notamment été présentés à la
chambre basse par l'UDC genevois Yves Nidegger selon les termes suivant: "le droit
suisse prescrit déjà tout ce que la Convention d'Istanbul impose de mettre en œuvre
et, surtout, il va bien au-delà de ce que la convention prescrit." A ce raisonnement,
Christa Markwalder (plr, BE), a répondu que la Suisse était membre du Conseil de
l'Europe depuis 1963 et qu'elle partageait, avec l'institution en question, de
nombreuses valeurs telles que la promotion des droits de l'homme, la démocratie ou
encore l’État de droit. Selon la libérale radicale bernoise, la lutte contre la violence
domestique et la violence faite aux femmes appartient à ces valeurs. En refusant la
ratification de la Convention d'Istanbul, la Suisse enverrait ainsi un signal extrêmement
négatif au reste du monde.
Le Conseil national s'est finalement prononcé en faveur du projet relatif à la ratification
de la Convention d'Istanbul (123 voix pour, 50 contre et 10 abstentions) et la version
définitive du texte a été acceptée par chacune des deux chambres lors du vote final du
16 juin 2017. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2017
AUDREY BOVEY

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Suite à la motion déposée en 2012 par la conseillère nationale Viola Amherd (pdc, VS), le
Conseil fédéral a, à la fin de l'année 2015, soumis au Parlement un projet d'arrêté
fédéral concernant l'approbation du troisième protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant. Le protocole en question introduit principalement des
mécanismes de communication et de contrôle afin de garantir que les droits dont la
Convention onusienne fait mention soient pleinement observés.
La chambre des Etats, en tant que premier conseil, s'est prononcée sans opposition en
faveur de l'entrée en matière en septembre 2016. L'objet fédéral a cependant suscité
davantage de débat en décembre 2016, parmi les rangs du Conseil national. Portant la
voix de l'Union démocratique du centre, Andrea Martina Geissbühler (udc, BE) a dans un
premier temps tenu à souligner la nature exclusivement procédurale de ce troisième
protocole, ne comportant aucune réelle disposition juridique et ne contribuant donc
que de manière infime et partielle à une meilleure protection de l'enfant. Une critique
à laquelle se sont ajoutées les remarques de son collègue de parti Yves Nidegger (udc,
GE), appelant à user du droit international avec modération et à y recourir en dernière
instance uniquement, soit lorsque les moyens communaux, cantonaux et finalement
nationaux s'avèrent insuffisants. A l'opposé de l'échiquier politique helvétique, la
genevoise Lisa Mazzone (verts, GE) a, lors de son intervention, soulevé l'importance du
symbole que représentait l'engagement de la Suisse pour le respect des droits de
l'enfant vis-à-vis de la communauté internationale. La chambre basse s'est finalement
montrée favorable à la proposition du Conseil fédéral lors du vote sur l'ensemble (116
voix pour et 66 contre).
Le projet a en définitive été accepté par chacune des deux chambres lors du vote final
du 16 décembre 2016 (132 voix pour et 66 contre au Conseil national; 39 voix pour, 1
contre et 3 abstentions au Conseil des Etats). 17
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Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Als Erstrat setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2015 mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) auseinander, die
gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren einen freien
Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Die vorberatende Kommission
für Rechtsfragen (RK-NR) ergänzte den Entwurf des Bundesrates um eine zusätzliche
Regelung, die es den Kantonen, die nach geltendem Recht die Bedingungen festlegen
dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten darf, erlauben soll,
einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbliche Vertretung zu verbieten. Die
Änderung wurde innerhalb der RK-NR mit 17 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen. Bevor sich der Nationalrat aber den inhaltlichen Feinheiten annehmen
konnte, musste er sich in der Eintretensdebatte zuerst mit dem Antrag einer
Kommissionsminderheit Nidegger/Lüscher auseinandersetzen, die einen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf in Abrede stellte. Dass die Opposition gegen die
SchKG-Revision gerade von zwei Genfer Nationalräten kam, überraschte wenig, machte
von der Kompetenz, die Bedingungen für die gewerbsmässige Vertretung im
Zwangsvollstreckungsverfahren festzulegen, neben dem Tessin und der Waadt doch vor
allem auch der Kanton Genf Gebrauch. Mit ihrem Anliegen stiessen sie aber ausserhalb
ihrer eigenen Fraktionen kaum auf offene Ohren. Der Nationalrat stimmte bei 4
Enthaltungen mit 121 zu 49 Stimmen für das Eintreten. In der Detailberatung gaben vor
allem die redaktionellen Bereinigungen der Zivilprozessordnung (ZPO), die, laut
Bundesrat, aufgrund des "engen verfahrensrechtlichen Bezugs" vorgeschlagen wurden,
Anstoss zur Debatte. Eine Minderheit Lüscher, die von der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion Unterstützung erhielt, sprach sich für die Streichung sämtlicher beantragter
Änderungen der Zivilprozessordnung aus, da, so Giovanni Merlini (fdp, TI), kein
inhaltlicher Zusammenhang bestehe und zudem beschlossen worden sei, vor 2020
möglichst keine Änderungen an der Zivilprozessordnung vorzunehmen. In der
Abstimmung unterlag die Kommissionsminderheit mit 92 zu 94 Stimmen denkbar
knapp. Das Zünglein an der Waage spielte die CVP-Fraktion, die mit 20 zu 7 Stimmen für
den Antrag der Kommissionmehrheit stimmte. Die Gesamtabstimmung fiel dann mit 105
zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugunsten des Entwurfs deutlicher aus, auch weil die
FDP-Liberale-Fraktion weniger geschlossen stimmte als noch bei der vorangegangenen
Abstimmung. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2015
DAVID ZUMBACH

Geld, Währung und Kredit

Banken

2013 kamen das Bundesgesetz zur Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) und der zugehörige Staatsvertrag in die eidgenössischen Räte. Die US-
Regulierung FATCA verpflichtete Finanzintermediäre weltweit zu Datenmeldungen
betreffend potenziell in den USA steuerpflichtigen Kunden an die US-Behörden. Im
Falle einer Nicht-Kooperation sollten die Institute durch eine prohibitiv hohe
Quellsteuer von 30% auf ihren Erträgen auf US-Wertschriften faktisch vom US-
Finanzmarkt ausgeschlossen werden. Eine solche Quellensteuer sollte auch für Kunden
gelten, die einer Datenmeldung nicht zustimmten. Für die Schweiz stellte FATCA im
Angesicht des Bankgeheimnisses ein Problem dar, weil Konsens darüber herrschte, dass
hiesigen Finanzintermediären der Zugang zum amerikanischen Finanzmarkt erhalten
bleiben musste, automatische Datenmeldungen aber – unter anderem – das
Bankgeheimnis und Art. 271 StGB (verbotene Handlungen für einen fremden Staat)
verletzten. Auch aus diesem Grund hatte der Bundesrat 2012 ein bilaterales Abkommen
mit den USA paraphiert, das verschiedene Erleichterungen bei der Umsetzung von
FATCA vorsah. Es befreite zum einen Sozialversicherungen und Pensionskassen, Sach-
und Schadenversicherungen sowie Lokalbanken mit über 98% Kunden aus dem Inland
oder der EU von umfangreichen Meldepflichten. Zudem legte der Staatsvertrag fest,
dass die Banken nicht den Strafbestimmungen von Art. 271 StGB unterliegen sollten.
Eine umständliche Regelung wurde betreffend Datenmeldungen getroffen, die es nach
Ansicht des Bundesrats aber erlaubte, das Bankgeheimnis zu wahren. Den
schweizerischen Finanzintermediären wurden individuelle Datenmeldungen nur bei
Zustimmung der betroffenen Kunden erlaubt. Bei Nicht-Zustimmung der Kunden war
eine aggregierte Datenmeldung über alle sogenannt „nicht-kooperativen“ Kunden
vorgesehen, aufgrund welcher die USA ein Amtshilfegesuch (Gruppenanfrage mit
spezifischem Verhaltensmuster, in diesem Fall die Nicht-Zustimmung zur
Datenmeldung) einreichen konnten. Dieser Anfrage war nach gängiger Leseart zu
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entsprechen, weshalb Bundesrätin Widmer-Schlumpf bereits 2012 anerkannt hatte,
dass das ausgehandelte Modell 2 zwar nicht formell einem automatischen
Informationsaustausch (AIA) entspreche, diesem aber sehr nahe käme. Auf Reziprozität
hatte die Landesregierung, im Angesicht der damals noch laufenden Bestrebungen, der
internationalen Abgeltungssteuer als Alternative zum AIA zum Durchbruch zu verhelfen,
verzichtet.
Der Bundesrat unterschrieb das FATCA-Abkommen im Februar 2013. Die
parlamentarischen Beratungen zum Staatsvertrag und zum entsprechenden
Bundesgesetz über die Umsetzung des FATCA-Abkommens folgten im Sommer 2013. Im
Vorfeld kündigten sowohl die Grünen (aufgrund der fehlenden Reziprozität) als auch die
SVP (aus Gründen des Souveränitätsverlustes) ihre ablehnende Haltung an, was der SP
erlaubte, taktisch mit einem Nein zu drohen, um den Bundesrat zur Aushandlung eines
automatischen Informationsaustauschs – unter anderem gegenüber der EU – zu
drängen. Weil zum Zeitpunkt der parlamentarischen Beratungen (Juni 2013) sowohl
Luxemburg als auch Österreich ihre grundsätzliche Ablehnung des AIA aufgegeben
hatten (Frühjahr 2013) und damit der Weg frei schien für einen EU-internen und
globalen Informationsaustausch, konnte die SP das Gesicht wahren und zu einem Ja
übergehen. Im Ständerat (Erstrat) versuchte sie zwar mittels Rückweisungsantrag die
Aushandlung von Modell 1 (automatischer Informationsaustausch ohne Umweg über die
Amtshilfe) zu fordern, scheiterte aber klar mit 11 zu 23 Stimmen, weil die Bürgerlichen
auf den Bundesrat verwiesen, der in der Vorwoche beschlossen hatte, einen AIA nur auf
Basis eines weltweit koordinierten Vorgehens zu übernehmen und nicht bilateral
anzustreben. In der Gesamtabstimmung passierte sowohl das Abkommen (mit 34 zu 3
Stimmen bei 2 Enthaltungen) als auch das Bundesgesetz (mit 35 zu 0 Stimmen bei 4
Enthaltungen) mit grosser Mehrheit. In der Grossen Kammer wurde in der
Herbstsession mit verschiedenen Anträgen versucht, die Vorlage zu Fall zu bringen.
Während sich die SVP mit Verweis auf den Souveränitätsverlust der Schweiz für
Nichteintreten stark machte, forderten sowohl die Grünen als auch ein Einzelantrag
Nidegger (svp, GE) die Rückweisung der Vorlage mit dem Auftrag, bilateral einen AIA mit
den USA auszuarbeiten. Die Nichteintretensanträge zweier Kommissionsminderheiten
waren chancenlos (126 zu 50 Stimmen), ebenso die von den Grünen und der SVP
unterstützten Rückweisungsanträge (107 zu 64 Stimmen bzw. 116 zu 63 Stimmen). In der
Detailberatung brachte die SP ihre Präferenz für den AIA ein, indem sie das
Bundesgesetz um einen Passus ergänzen wollte, der den Bundesrat zu Verhandlungen
über einen AIA mit den USA verpflichten sollte, sobald der Bundesrat diesen zum
Standard für die Schweiz erklärte. Der Antrag scheiterte jedoch mit 54 zu 118 Stimmen
am Widerstand der bürgerlichen Parteien. Weil die Inkraftsetzungsbestimmungen ohne
Gegenantrag geändert wurden – die USA verschob im Sommer das Einführungsdatum
erneut (vom 1. Januar auf den 1. Juli 2014) – kam das Geschäft nochmals in den
Ständerat, wo die nationalrätlichen Anpassungen diskussionslos bestätigt wurden. In
den Schlussabstimmungen passierte das Abkommen mit 34 zu 4 Stimmen bei 4
Enthaltungen im Ständerat und mit 114 zu 55 Stimmen (26 Enthaltungen) im Nationalrat.
Das Bundesgesetz zur Umsetzung des Staatsvertrags wurde von den Kantonsvertretern
mit 36 zu 3 Stimmen (3 Enthaltungen) gutgeheissen und passierte mit 114 zu 54 Stimmen
(24 Enthaltungen) die grosse Kammer. Die Enthaltungen im Nationalrat entfielen auf die
Grünen und rund einen Viertel der SP-Fraktion. Durch die Annahme der beiden
Geschäfte wurde eine erleichterte Umsetzung der US-Regelung unter Wahrung
schweizerischen Rechts und der wirtschaftlichen Interessen des Finanzplatzes
ermöglicht. 19
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Mietwesen

Da sich die RK-SR im November 2014 einer knappen Mehrheit der RK-NR
entgegengestellt hatte und einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) zur
Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen Referenzzinssatz keine
Folge geben wollte, gelangte das Geschäft zur Beratung in den Nationalrat. Dort ergab
sich in der Herbstsession 2015 die kuriose Situation, dass auch die nationalrätliche
Kommission unterdessen – gar grossmehrheitlich – für keine Folge geben einstand. Die
Kommissionssprecherinnen Chevalley (glp, VD) und Schneider Schüttel (sp, FR)
begründeten diesen Kurswechsel mit folgenden Überlegungen. Man sei zum Schluss
gelangt, dass ein Vorpreschen mittels parlamentarischer Initiative nicht sinnvoll sei. Das
komplexe Thema sei ganzheitlich im Rahmen einer Mietrechtsrevision anzugehen, wo
der Bundesrat nicht umgangen werde und die Interessen der verschiedenen Akteure
durch ein Vernehmlassungsverfahren mitberücksichtigt werden können. Ferner biete
die parlamentarische Initiative keine alternativen Lösungen, sondern poche lediglich
auf die Abschaffung der bestehenden Lösung. Yves Nidegger (svp, GE) konterte für die
Minderheit, dass eine parlamentarische Initiative der Grünen mit einem konkreten
Alternativvorschlag, namentlich die Orientierung der Mietzinse am Landesindex für
Konsumentenpreise, im Vorjahr mit der Begründung abgelehnt worden war, die
präsentierte Lösung sei zu konkret und liesse dem Parlament zu wenig
Gesetzgebungsspielraum. Es sei offensichtlich, dass eine alternative Lösung gefunden
werden müsse, nur würden die Meinungen über die Art dieser auseinander gehen,
weswegen man bei Ablehnung der parlamentarischen Initiative Gefahr laufe, dass
schlussendlich gar nichts unternommen werde. Mit  81 ablehnenden Stimmen aus den
geschlossen auftretenden Fraktionen der GLP, SP und der Grünen, mit mehrheitlicher
Unterstützung der BDP und CVP, obsiegte das gegnerische Lager knapp über 78
Stimmen aus FDP, SVP und Minderheiten der BDP und CVP, womit das Anliegen beerdigt
wurde. Niemand enthielt sich der Stimme. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Pour lutter contre le «signal désastreux» que donne la régularisation des personnes
vivant sans autorisation de séjour en Suisse, le conseiller national Yves Nidegger (udc,
GE) a déposé l'initiative parlementaire la clandestinité n'est pas un cas de rigueur. Il
souhaite ainsi que les critères de régularisation ne soient plus inscrits au niveau de
l'ordonnance mais au niveau de la loi, et que les permis de séjour délivrés par ce biais
soient imputés au contingent d'autorisation pour les personnes provenant d'Etats tiers.

La CIP-CN s'était opposée par 13 voix contre 10 à l’initiative, arguant qu'elle ne
permettrait pas de lutter contre la migration illégale ou le travail au noir. Une majorité
de la commission estime cependant qu'il est important de légiférer dans ce domaine et
que des programmes cantonaux de régularisation comme l'opération papyrus ont pour
effet d'attirer encore plus de personnes clandestines. Les mêmes arguments ont été
évoqués lors du débat en chambre basse, qui s'est conclu par un rejet de l'initiative par
124 voix contre 68 (toutes de l'UDC). L'objet s'en retrouve ainsi liquidé. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

Après que les commissions des affaires juridiques des conseil national et des Etats
(CAJ-CN et CAJ-CE) se sont prononcé en faveur d'une entrée en matière sur l'initiative
parlementaire vert'libérale intitulée Le mariage civil pour tous , le Conseil national a, à
son tour, débattu sur le texte lors de la session d'été 2017. Une majorité souhaitait
prolonger le délai de traitement de deux ans, tandis qu'une minorité voulait simplement
classer l'initiative. La prolongation de deux ans permettrait selon la CAJ-CN d'obtenir
de nouvelles informations sur une éventuelle mise en œuvre de la part de
l'administration. Les députées et députés opposés au texte proviennent principalement
de l'UDC et du PDC. Le conseiller national agrarien Yves Nidegger (udc, GE) estime
qu'une telle initiative pourrait entraîner des «choses dangereuses» telles que la
polygamie ou l'adoption pour les couples homosexuels. Elle serait également inutile,
puisque le partenariat enregistré existe depuis plus de dix ans. Le mariage doit, selon le
Genevois, rester hétérosexuel, puisque son étymologie transmet l'idée que c'est
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l'institution servant pour la femme à transmettre la vie et qu'appliquer ce mot à des
unions qui ne la transmettent pas serait «une absurdité». Ces arguments n'ont pas
provoqué de réponse au sein de la chambre basse, qui s'est prononcée en faveur de la
prolongation du délai par 118 voix contre 71 avec 2 abstentions. 22

Dans les années 1980, plus de 11'000 enfants Sri-Lankais ont été adoptés par des
parents européens. Plusieurs enquêtes ont révélé des soupçons de vol ou de vente de
ces enfants. La députée Ruiz (ps, VD) appelle le Conseil fédéral à faire la lumière sur les
adoptions illégales en Suisse dans les années 1980 d'enfants venant du Sri Lanka. Un
rapport sur la véracité des allégations, les mesures prises par les autorités à l'époque et
les informations détenues par celles-ci permettront de rendre justice aux familles ainsi
que d'éventuellement adapter la pratique actuelle. Le Conseil fédéral a proposé
d'accepter le postulat, qui a été combattu par Yves Nidegger (udc, GE) et est donc
renvoyé. 23

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national s'est penché, lors de la session d'automne 2018, sur le projet de la
commission des affaires juridiques du Conseil national, visant à pénaliser les propos
homophobes, selon l'initiative parlementaire Reynard. La proposition a été saluée lors
de la procédure de consultation. Sur les 45 interlocuteurs (cantons, partis, associations,
organisations, etc.) seuls 10 s'y sont opposés, les autres y adhérant sans réserve sur le
principe ou souhaitant voir une extension des critères de discrimination. La
commission elle-même a approuvé le projet mis en consultation par 14 voix contre 10 et
1 abstention. Le Conseil fédéral s'est déclaré favorable au projet, à condition de
renoncer au critère d'identité de genre, qui pourrait poser des problèmes
d'application. La droite du Conseil national s'est opposée au projet. Selon le député
Nidegger, la discrimination contre les personnes homosexuelles appartient au passé et
ne nécessite pas d'intervention au niveau pénal. Son parti s'oppose à une modification
de la norme antiracisme, dont il conteste la validité. Lors du débat, Mathias Reynard a
souligné qu'une personne homosexuelle sur cinq a tenté de mettre fin à ses jours,
appuyant ainsi l'urgence et la réalité de la discrimination, que la législation actuelle ne
permet pas de combattre, les propos homophobes proférés en termes généraux
n'étant pas reconnus comme une infraction à l'honneur. Le rejet frontal de l'initiative a
été balayé par 115 voix contre 60. Le Conseil national a également conservé la notion
d'identité de genre dans le projet, qui vise à protéger les personnes transgenres et
celles dont le sexe n'est pas déterminé. Il appartient désormais au Conseil des Etats de
se prononcer sur le sujet. 24
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Pour les personnes ne se reconnaissant pas dans les catégories "femme" ou "homme",
la conseillère nationale Arslan (Basta!, BS) propose au Conseil fédéral de se pencher sur
l'inscription d'un troisième sexe à l'état civil, voire une absence de mention. Si le
postulat a été accueilli positivement par le Conseil fédéral, il a été combattu par le
député Nidegger (udc, GE) et a donc été renvoyé.

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

Sibel Arslan a défendu devant le Conseil national son postulat visant l'inscription d'un
troisième sexe à l'état civil. Elle a d'abord souligné la nécessité d'une telle inscription –
ou de la suppression de toute inscription de genre – pour deux catégories de
personnes. Premièrement, les personnes intersexes, à savoir les enfants dont les
organes sexuels ne sont à la naissance pas clairement féminins ou masculins. L'usage
pour ces enfants est très souvent une intervention chirurgicale précoce, les attribuant
à un genre arbitraire, ce qui peut avoir pour conséquence un mal-être plus tard dans
leur vie, et ce dès l'adolescence. La deuxième catégorie regroupe les personnes qui ne
se reconnaissent pas psychologiquement dans leur sexe biologique. Les troubles
psychologiques liés au genre sont souvent mal compris par les personnes cisgenres
(c'est-à-dire celles dont le sexe biologique correspond au genre ressenti
personnellement) et la mesure proposée par la députée Arslan permettrait un premier
pas vers la prise en compte de ces minorités dans le code civil. La Bâloise ajoute que
cette démarche n'est pas une première mondiale, de nombreux pays dont l'Australie, le
Canada, l'Inde, le Pakistan et l'Allemagne ayant adopté des mesures similaires. De plus,
le postulat a été signé par des parlementaires de tout le spectre politique, à l'exception
de l'UDC. 
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Le député Nidegger a pris la parole pour l'opposition. Il a évoqué le danger de
l'indifférenciation, dont il estime qu'elle peut prétériter au développement et à
l'équilibre des personnes. Il recommande donc de rejeter le postulat, pour le bien des
personnes transgenres et intersexes, qui ne seraient ainsi pas incitées à rester dans un
entre-deux. 109 voix ont plébiscité le postulat. 77 s'y sont opposées, dont la quasi-
totalité de l'UDC (à l'exception d'une voix pour et d'une abstention), une partie du PLR,
du PDC et un conseiller PBD. Cinq personnes se sont abstenues (1 UDC, 2 PLR et 2
PDC). 25

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

«Können wir Weltfrauentage feiern, Pussyhats in der Wandelhalle stricken und
gleichzeitig einer Religion die Tore öffnen, in der die Ungleichheit der Geschlechter
zum Ordre public gehört?» Mit diesem und noch einigen weiteren rhetorischen
Argumenten versuchte Nationalrat Zanetti (svp, ZH) in der Sommersession 2018 seine
parlamentarische Initiative, mit der er die Konkretisierung des Begriffs
«schweizerischer Ordre public» forderte, durchzusetzen und damit dem Scharia-
Recht abzusagen. Unterstützung fand er in der Person seines Ratskollegen Yves
Nidegger (svp, GE): Um Zanettis Anliegen zu untermalen, führte er das Beispiel eines
amerikanischen Richters an, der offensichtlich darüber zu entscheiden hatte, welche
Darstellungen nun genau als Pornographie zu definieren seien und welche eben nicht.
Der Richter habe hierzu gemeint, dass er zwar keine genaue Definition von
Pornographie habe, aber er es wisse, wenn er sie denn sehe; und so ähnlich verhalte es
sich eben auch mit den Schweizer Richtern und dem Ordre public – und genau diesen
Umstand gelte es nun zu klären. Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU) stellte sich
indes, als Vertreterin der Kommission, gegen diese Position. Die Kommission sei mit
dem Initianten einig, dass niemand ein Scharia-Recht in der Schweiz tolerieren wolle;
der eingereichte Vorstoss ziele aber gar nicht auf diesen Sachverhalt ab. Es sei
festzuhalten, dass der Initiant nicht die Gesetzgebung per se bemängle, sondern in
erster Linie die Urteile der rechtsanwendenden Behörden hinterfrage. Die Kommission
erwarte von den Gerichten klar, dass sie ihre Aufgaben wahrnähmen und bestehende
Gesetze auch anwendeten; sie sei aber ebenso der Ansicht, dass dieser Grundsatz von
den rechtsanwendenden Behörden bereits umgesetzt werde. Da Zanetti nicht
aufzeigen könne, inwiefern diesbezüglich ein konkreter Handlungsbedarf bestehe, sehe
die Kommission auch keine Notwendigkeit zur Ergreifung entsprechender
Massnahmen.
Wie zuvor schon in der vorberatenden RK-NR fand der Vorstoss auch in der grossen
Kammer keinen Rückhalt: Der Nationalrat lehnte die Initiative mit 122 zu 66 Stimmen ab,
womit das Geschäft nicht weiterverfolgt wird – sämtliche Befürwortungen entfielen auf
die SVP-Fraktion. 26
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Eine private Reise einiger SVP-Parlamentarier in den Iran wurde in den Medien als
Krawatten-Debakel breitgewalzt. In die Schlagzeilen geriet insbesondere Vize-
Präsident Luzi Stamm (AG), der bei einem Treffen mit iranischen Politikern die
Sanktionen gegen den Iran kritisierte und es damit gar in die „Teheran Times“ schaffte.
Zu reden gab die von Ulrich Schlüer (ZH) organisierte Reise auch deshalb, weil sich
neben Stamm auch die amtierenden Nationalräte Lukas Reimann (SG), Jean-François
Rime (FR), Yves Nidegger (GE) und der ehemalige Nationalrat Dominique Baettig (JU)
zusammen mit iranischen Politikern ablichten liessen. Medial erörtert wurde einerseits
der Umstand, dass sich die SVP ansonsten bei der Aussenpolitik strikte Neutralität auf
die Fahnen schreibt, hier aber SVPler als Repräsentanten der Schweiz aufgetreten
waren. Andererseits galt der Kleidung, mit denen die SVP-Politiker den iranischen
Politikern gegenübertraten, erhöhte Aufmerksamkeit. Insbesondere das Fehlen einer
Krawatte wurde als "Bückling" gegenüber dem Iran bezeichnet. Der Schlips gilt dort als
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christlich-jüdisches Zeichen westlicher Dekadenz. Der Fall der SVP-Politiker wurde mit
dem Auftritt der ehemaligen Bundesrätin Calmy-Rey verglichen, die 2008 mit einem
Kopftuch bei einem offiziellen Besuch im Iran aufgetreten war. Weil die SVP, allen voran
Lukas Reimann (SG), die Reise der Aussenministerin damals als „Riesenkatastrophe“
bezeichnet hatte, jetzt aber das Ablegen der Krawatte als Anpassung an die
Gepflogenheiten eines Landes rechtfertigten, gab es in der Presse einiges an Häme.
Kritik am ungeschickten Auftritt wurde aber auch parteiintern geäussert. 27

Gleich drei SVP-Nationalräte buhlten um das Amt des zweiten Vizepräsidenten des
Nationalrates, welches 2017 praktisch automatisch zum Amt des Präsidenten
berechtigt, das dann turnusgemäss der SVP zustehen wird: Felix Müri (LU), Jürg Stahl
(ZH) und Yves Nidegger (GE). Nachdem letzterer seine Kandidatur zurückgezogen hatte,
entschied sich die Fraktion mit 29 zu 20 Stimmen für Stahl. Die Wahl im Nationalrat
Ende November 2014 war lediglich Formsache. 28
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